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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Heimertingen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2018 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 

Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeord-

nung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 267.050,00 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 56.500,00 € 

 

ab. 
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§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

(1) VERWALTUNGSUMLAGE 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 165.100,00 € festgesetzt 

und nach dem Verhältnis der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-

legt. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2017 auf 139 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.187,77 € festgesetzt. 

 

(2) INVESTITIONSUMLAGE 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird festgesetzt auf 50.000,00 €. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 

 

Heimertingen, 3. April 2018 

SCHULVERBAND HEIMERTINGEN 

 

Jürgen Schalk 

Verbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
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III. 
 

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 16.04.2018 bis 25.04.2018 bei der Geschäftsstelle der Verwal-

tungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zi.Nr. 13, während der allgemeinen Dienststunden 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Geschäftsstelle der Verwal-

tungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zi.Nr. 13, zur Einsicht auf. 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Illerbeuren, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2018 
 

 

I. 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des Ge-

setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) er-

lässt der Schulverband Illerbeuren folgende Haushaltssatzung:  

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 197.800,00 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  12.300,00 € 
 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

(1) Schulverbandsumlage 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-

tungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 157.400,00 € festgesetzt und nach 

der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumla-

ge). 

 

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2017 auf 101 Verbandsschüler festgesetzt.  

 

c) Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.558,42 € festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 15.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft. 

 

Kronburg, 3. April 2018 

SCHULVERBAND ILLERBEUREN 

 

Hermann Gromer 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflich-

tungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
III. 

 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 KommZG in der Zeit vom 03.04.2018 bis 

26.04.2018, die Haushaltssatzung gemäß § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverordnung und Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 26 GO während des ganzen Jahres bei der Geschäftsstelle der Verwaltungs-

gemeinschaft Illerwinkel, Marktplatz 1, 87764 Legau, Zi.Nr. 18, zur Einsicht auf. 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


